
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/3/8 88/03/0104
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §37;

StVO 1960 §84 Abs2;

StVO 1960 §84 Abs3;

Rechtssatz

Erhebungen darüber, ob durch die Ankündigung eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zu erwarten sei, sind

dann nicht erforderlich, wenn die Beh bereits die erste der im § 84 Abs 3 StVO normierten Voraussetzungen zur

Erteilung einer Ausnahmebewilligung, nämlich das Vorliegen eines vordringlichen Bedürfnisses bzw. eines erheblichen

Interesses der Straßenbenützer an der Ankündigung, verneint.
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